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Muster einer Geschäftsordnung für eine Gemeindevertretung oder  Stadtverordnetenver-
sammlung in Städten und Gemeinden des Landes Brandenburg 
 
I. Allgemeines 
 
1. Mit einer Geschäftsordnung regelt eine Gemeindevertretung Einzelheiten ihres Verfahrens. 
Mit dem Inkrafttreten der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg hatte der Städte- und 
Gemeindebund Brandenburg im Jahre 1993 das Muster einer Geschäftsordnung für Stadtver-
ordnetenversammlung oder Gemeindevertretung in brandenburgischen Städten und Gemeinden 
veröffentlicht (vgl. Mitt. StGB Bbg. 1993, S. 178). Ein neues Muster einer Geschäftsordnung 
wurde in Folge der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 18. De-
zember 2007 (GVBl. I S. 286) erforderlich, das 2014 fortgeschrieben wurde. Mit dem Gesetz 
zur Modernisierung des Kommunalrechts vom 5. März 2024 (GVBl. I Nr. 10) ist die Kommu-
nalverfassung novelliert worden, die Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) 
vom 5. März 2024 ist am 9. Juni 2024, dem Tag der landesweiten Kommunalwahlen, in Kraft 
getreten. Dies ist Anlass das Muster der Geschäftsordnung anzupassen. Ziel war dabei, die Än-
derungen auf ein unbedingt erforderliches Maß zu beschränken. 
 
2. Soweit nachfolgend der Begriff „Gemeindevertretung“ verwendet wird, soll davon auch die 
Stadtverordnetenversammlung mit umfasst sein. 
 
3. Das Verfahren der Gemeindevertretung wird im Wesentlichen durch die Vorschriften der 
BbgKVerf bestimmt. Bestimmte Einzelheiten können in der Geschäftsordnung näher ausge-
staltet werden. Die BbgKVerf unterscheidet dabei zwischen pflichtigen, bedingt pflichtigen und 
freiwilligen Regelungen. 
 
4. Zum Pflichtinhalt der Geschäftsordnung einer Gemeindevertretung zählen folgende Gegen-
stände: 
 

• Näheres zu den Gründen und zum Antragsverfahren an der Sitzung der Gemeindever-
tretung per Video teilzunehmen, soweit dies technisch möglich ist (§ 34 Abs. 2 Satz 4 
BbgKVerf).  

• Die Form der Einberufung der Gemeindevertretung, die regelmäßige Ladungsfrist und 
die vereinfachte Einberufung der Gemeindevertretung unter verkürzter Ladungsfrist (§ 
34 Abs. 4 BbgKVerf). 

• Bestimmung einer Frist für die Aufnahme von Tagesordnungspunkten (§ 35 Abs. 1 Satz 
2 BbgKVerf). 

• Festlegung der Anzahl von Mitgliedern der Gemeindevertretung, auf deren Antrag na-
mentlich abzustimmen ist (§ 39 Abs. 1 Satz. 4 BbgKVerf). 

 
5. Zum bedingt pflichtigen Inhalt gehören:  
 

• Nähere Bestimmungen zum Verfahren, wenn die Geschäftsordnung vorsieht, dass Ge-
meindevertreter ihr Auskunftsrecht nach § 29 Abs. 1 BbgKVerf auch im Rahmen eines 
regelmäßigen Tagesordnungspunktes in der Sitzung der Gemeindevertretung wahrneh-
men können (§ 29 Abs. 2 BbgKVerf). 

• Regelung näherer Einzelheiten über die Bildung der Fraktionen, ihre Rechte und Pflich-
ten (§ 32 Abs. 3 BbgKVerf). 
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Zum freiwilligen Inhalt gehören folgende in der Kommunalverfassung ausdrücklich angespro-
chene Regelungsgegenstände: 
 

• Nähere Regelungen zum Verfahren, Beiräten und Beauftragten Gelegenheit zu geben, 
gegenüber der Gemeindevertretung zu Maßnahmen und Beschlüssen, die Auswirkun-
gen auf ihren Aufgabenbereich haben, Stellung zu nehmen bzw. sich an sich an die 
Gemeindevertretung oder die Ausschüsse zu wenden 1(§ 17 Abs. 3 BbgKVerf).  

• Nähere Regelungen zum Verfahren, der Gleichstellungsbeauftragten Gelegenheit zu ge-
ben, zu Maßnahmen und Beschlüssen, die Auswirkung auf die Gleichstellung von Frau 
und Mann haben, Stellung zu nehmen oder sich an die Gemeindevertretung oder die 
Ausschüsse zu wenden2 (§ 18 Abs. 3 BbgKVerf). 

• Regelungen über die Zulässigkeit von Ton- und Bildübertragungen sowie Ton- und 
Bildaufzeichnungen durch Presse, Rundfunk und ähnliche Medien (§ 36 Abs. 3 Satz 1 
BbgKVerf). 

• Regelungen über die Zulässigkeit von der Gemeindevertretung selbst veranlasster Ton- 
und Bildübertragungen bzw. -aufzeichnungen (§ 36 Abs. 3 Satz 2 BbgKVerf). 

• Regelung, dass auch auf Antrag einer Fraktion namentlich abzustimmen ist (§ 39 Abs. 
1 Satz 5 BbgKVerf). 

• Abweichungen vom Grundsatz, wonach Beschlüsse mit der Mehrheit der auf Ja oder 
Nein lautenden Stimmen zu fassen sind, in Angelegenheiten des Verfahrens der Ge-
meindevertretung (§ 39 Abs. 2 Satz 1 BbgKVerf). 

• Regelung eines von § 43 Abs. 5 Sätze 1 bis 8 BbgKVerf abweichenden Verfahrens zur 
Besetzung der Ausschussvorsitze (§ 43 Abs. 5 Satz 9 BbgKVerf). 

 
6. Im Übrigen werden Regelungen zum Gang und zur Leitung der Beratung oder der Bildung 
von Ausschüssen in der Geschäftsordnung getroffen. Dabei darf von zwingenden Normen der 
BbgKVerf durch die Geschäftsordnung ohne ausdrückliche gesetzliche Ermächtigung nicht ab-
gewichen werden. 
 
7. Die Geschäftsordnung wird durch die Gemeindevertretung (§ 28 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BbgK-
Verf) mit einfacher Mehrheit beschlossen. Eine Anzeigepflicht an die Kommunalaufsichtsbe-
hörde besteht nicht. 
 
8.  Die Geschäftsordnung der Gemeindevertretung gilt wegen der ausdrücklichen Neuregelung 
des § 46 Abs. 1 Satz 4 BbgKVerf nunmehr für den Ortsbeirat entsprechend, soweit der Orts-
beirat in einer eigenen Geschäftsordnung nichts Abweichendes regelt. Für Spezialregelungen 
für den Ortsbeirat dürfte damit in der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung kein Raum 
mehr sein.  
 
9. Im Rahmen der Anpassung des Musters wird daran festgehalten, eine „schlanke“ Regelung 
anzubieten, die weitgehend davon absieht, den Gesetzestext zu wiederholen und sich auf We-
sentliches beschränkt. Das Muster stellt, wie bislang, ein Angebot dar, welches im Einzelfall 
den örtlichen Besonderheiten und Wünschen, insbesondere den verschiedenen Gemeindegrö-
ßenklassen angepasst werden kann.  
 
 
 
 

 
1 Es wird eine Regelung in der Hauptsatzung empfohlen und auf das Muster einer Hauptsatzung 2024 verwiesen.  
2 Es wird eine Regelung in der Hauptsatzung empfohlen und auf das Muster einer Hauptsatzung 2024 verwiesen. 
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Geschäftsordnung  
der Gemeindevertretung3  

 der Gemeinde4 ... (GeschO) 
 

Vom ...5 
  
Die Gemeindevertretung der Gemeinde ...6 hat aufgrund § 28 Abs. 2 Nr. 2 der Kommunalver-
fassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) vom 5. März 2024 (GVBl. I Nr. 10) in ihrer 
Sitzung am ...7 folgende Geschäftsordnung beschlossen: 
 
 

Erster Abschnitt 
Gemeindevertretung 

 
§ 1 

Gemeindevertreter8 
 
(1) Die Mitglieder der Gemeindevertretung haben gemäß § 31 Abs. 1 BbgKVerf die ihnen aus 
der Mitgliedschaft in der Gemeindevertretung erwachsenen Pflichten zu erfüllen. Sie haben 
insbesondere an den Sitzungen der Gemeindevertretung und der Ausschüsse, denen sie ange-
hören, teilzunehmen.  
 
(2) Im Falle ihrer Verhinderung haben Mitglieder der Gemeindevertretung vor der Sitzung den 
Vorsitzenden zu benachrichtigen. Bei Sitzungen der Ausschüsse ist zugleich ein Stellvertreter 
zu benachrichtigen. 
 
 

§ 2 
Einberufung der Gemeindevertretung (§ 34 BbgKVerf) 

 
(1) Der Vorsitzende der Gemeindevertretung beruft die Sitzungen der Gemeindevertretung ein. 
Die Ladung erfolgt in elektronischer Form. Mitglieder der Gemeindevertretung, die dies aus-
drücklich wünschen, werden schriftlich geladen. Sie sollen dies zu Beginn der Wahlperiode der 
Gemeindevertretung dem Vorsitzenden schriftlich oder elektronisch mitteilen. Die Ladung 
muss den Mitgliedern mindestens …9 volle Tage vor dem Sitzungstag, der Tag der Absendung 
nicht mitgerechnet, zugehen (regelmäßige Ladungsfrist). Die regelmäßige Ladungsfrist gilt als 
gewahrt, wenn die Ladung am … Tag vor der Sitzung als elektronisches Dokument versandt 
wurde oder am …10  Kalendertag vor der Sitzung zur Post gegeben wurde. 

 
3 Bei Verwendung des Musters durch Stadtverordnetenversammlungen ist die Bezeichnung „Gemeindevertre-
tung“ durchgängig durch „Stadtverordnetenversammlung“ zu ersetzen. 
4 Bei Verwendung des Musters durch Städte ist die Bezeichnung „Gemeinde“ durchgängig durch „Stadt“ zu er-
setzen. 
5 Datum der Ausfertigung einfügen. 
6 Namen der Gemeinde einfügen. 
7 Datum der Sitzung einfügen. 
8 Bei der Verwendung durch Städte ist durchgängig der Begriff „Gemeindevertreter“ durch „Stadtverordnete“ zu 
ersetzen. 
9 Zeitpunkt in Tagen einfügen, zu dem die Ladung den Mitgliedern der Gemeindevertretung zugegangen sein 
soll. Es wird empfohlen, sieben Tage zu wählen. Die Frist ist mit der Regelung der Hauptsatzung über die Be-
kanntmachung von Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung der Gemeindevertretung (vgl. § 8 des Musters einer 
Hauptsatzung) abzustimmen. 
10 Zahl des Tages vor der Sitzung einfügen, der zwei Tage vor der in Satz 2 bestimmten Mindestladungsfrist 
liegt. 
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(2) Der Ladung sind neben der Tagesordnung etwaige Vorlagen zu den einzelnen Tagesord-
nungspunkten beizufügen; Vorlagen können in Ausnahmefällen auch nachgereicht werden.  
 

alternativ 
 
(2) Der Ladung ist die Tagesordnung beizufügen. Die Gemeinde nutzt das elektronische Sit-
zungsmanagementsystem …11. Mit der Versendung der Tagesordnung werden die Vorlagen zu 
den einzelnen Tagesordnungspunkten in das … eingestellt und zum Abruf zur Verfügung ge-
stellt.   

 
(3) In dringenden Angelegenheiten, kann die Ladungsfrist auf …12 volle Tage vor dem Sit-
zungstag verkürzt werden (vereinfachte Einberufung). Die Dringlichkeit ist in der Ladung zu 
begründen. 
 
(4) Die Gemeindevertretung tagt grundsätzlich in Präsenzsitzung. Gemeindevertreter können, 
abgesehen von der konstituierenden Sitzung der Gemeindevertretung und von Tagesordnungs-
punkten, in denen geheime Wahlen durchzuführen sind, auf begründeten Antrag an der Sitzung 
per Video teilnehmen, soweit dies technisch möglich ist. Der Antrag ist spätestens …13 Tage 
vor dem Tag der Sitzung schriftlich oder elektronisch beim Vorsitzenden zu stellen. Die Ge-
meinde prüft, ob im Sitzungsraum die erforderlichen technischen Möglichkeiten für eine Teil-
nahme per Video bereitgestellt werden können. Sind für den Sitzungstag im Sitzungsraum be-
reits die technischen Möglichkeiten festgestellt und eingerichtet worden, kann ein Antrag bis 
spätestens … Stunden vor der Sitzung am Sitzungstag gestellt werden. Ein begründeter Antrag 
liegt vor, wenn der Gemeindevertreter glaubhaft gemacht hat, dass er anderenfalls eine persön-
liche Teilnahme an der Sitzung aus beruflichen, familiären, gesundheitlichen oder vergleichba-
ren Gründen nicht ermöglichen kann. Für die Erfüllung der persönlichen erforderlichen techni-
schen Voraussetzungen außerhalb des Sitzungsraumes hat das jeweilige Mitglied der Gemein-
devertretung selbst Sorge zu tragen.  
 
 

§ 3 
Tagesordnung der Gemeindevertretung (§ 35 BbgKVerf) 

 
(1) Der Vorsitzende der Gemeindevertretung setzt gemäß § 35 Abs. 1 Satz 1 BbgKVerf die 
Tagesordnung der Gemeindevertretung im Benehmen mit dem Hauptverwaltungsbeamten fest. 
In die Tagesordnung sind gemäß § 35 Abs. 1 Satz 2 BbgKVerf die Beratungsgegenstände auf-
zunehmen, die bis zum Ablauf des …14 Tages vor dem Tag der Sitzung   
 

a) von mindestens einem Zehntel der gesetzlichen Anzahl  der Gemeindevertreter oder 
 

b) einer Fraktion  
 

 
11 Bezeichnung des Sitzungsmanagementsystems einfügen. 
12 Zahl der Tage der verkürzten Ladungsfrist einfügen. 
13 Anzahl der Werktage einfügen, die in der jeweiligen Gemeinde erforderlich sind, die technischen Vorausset-
zungen für die in § 34 Abs. 2 BbgKVerf formulierten Anforderungen schaffen, z. B. die gegenseitige Wahr-
nehmbarkeit der am Sitzungsort anwesenden und der per Video teilnehmenden Mitglieder der Gemeindevertre-
tung. 
14 Zahl des Tages einfügen, bis zu dem regelmäßig Tagesordnungspunkte anzumelden sind. 
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oder 
 
c) von dem Hauptverwaltungsbeamten  

 
dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung benannt wurden. Die Benennung soll regelmäßig 
schriftlich oder elektronisch erfolgen.  

 
(2) Soweit es sich nicht um eine dringende Angelegenheit handelt, deren Behandlung nicht bis 
zur darauf folgenden Sitzung aufgeschoben werden kann, sind die Vorschläge bei Nichteinhal-
tung der Frist in die Tagesordnung der darauf folgenden Sitzung aufzunehmen. 
 
 

§ 4 
Zuhörer (§ 36 BbgKVerf) 

 
(1) An den öffentlichen Sitzungen der Gemeindevertretung können Zuhörer nach Maßgabe der 
vorhandenen Plätze teilnehmen. 
 
(2) Zuhörer sind nicht berechtigt, das Wort zu ergreifen oder sich an den Beratungen zu betei-
ligen. Sie dürfen auch die Beratung nicht stören und keine Zeichen des Beifalls oder Missfallens 
geben. Zuhörer, welche die Ordnung stören, können vom Vorsitzenden der Gemeindevertre-
tung aus dem Sitzungssaal gewiesen werden.  
 
 

§ 5 
Einwohnerfragestunde; Anhörung von Betroffenen und Sachverständigen  

 
(1) Die nach § …15 der Hauptsatzung  der Gemeinde …16 vom …17 und der Einwohnerbeteili-
gungssatzung der Gemeinde …18 vom …19 BbgKVerf durchzuführende Einwohnerfragestunde 
findet zu Beginn des öffentlichen Teils / am Ende des öffentlichen Teils 20 der Sitzung der Ge-
meindevertretung statt. Dies gilt nicht für Sitzungen, in denen nur nichtöffentlich zu behan-
delnde Gegenstände vorgesehen sind.  
 
(2) Beschließt die Gemeindevertretung, zu einzelnen Tagesordnungspunkten zum Gegenstand 
der Beratung Betroffene oder Sachverständige zu hören, ist die Anhörung zu beenden, bevor 
Beratung und Abstimmung über den Gegenstand beginnen.  
 
 

§ 6 
Anfragen der Mitglieder der Gemeindevertretung (§ 29 Abs. 1 und 2 BbgKVerf) 

 
Anfragen der Gemeindevertreter an den Hauptverwaltungsbeamten, die in der Sitzung der Ge-
meindevertretung beantwortet werden sollen, sollen in der Regel  kurz und sachlich abgefasst 
sein. Der Anfragende kann eine Zusatzfrage stellen. Die Anfragen sollen begründet werden. 

 
15 Es sind die Vorschriften der Hauptsatzung und ggf. der Einwohnerbeteiligungssatzung der Gemeinde anzuge-
ben, die die Einwohnerfragestunde regeln. 
16 Namen der Gemeinde einfügen. 
17 Datum der Ausfertigung der Hauptsatzung einfügen. 
18 Namen der Gemeinde einfügen. 
19 Datum der Ausfertigung der Einwohnerbeteiligungssatzung einfügen. 
20 Es ist zu entscheiden, an welcher Stelle der Sitzung die Einwohnerfragestunde regelmäßig durchgeführt wer-
den soll. Vgl. auch die in § 7 Abs. 2 zu treffende Regelung. 
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Sie sind spätestens …21Arbeitstage vor dem Tag der Sitzung dem Hauptverwaltungsbeamten 
schriftlich oder elektronisch zuzuleiten. Ist die Beantwortung wegen der Kürze der Zeit nicht 
möglich, ist die Anfrage in der folgenden Sitzung zu beantworten, sofern dies zwischenzeitlich 
nicht schriftlich oder elektronisch erfolgt ist. 
 
 

§ 7 
Sitzungsablauf 

 
(1) Der Vorsitzende eröffnet, leitet die Verhandlung und schließt die Sitzungen der Gemeinde-
vertretung. In den Sitzungen handhabt er die Ordnung und übt das Hausrecht aus (§ 37  Abs. 1 
BbgKVerf). Im Falle seiner Verhinderung treten seine Stellvertreter in der Reihenfolge ihrer 
Benennung als Erster oder Zweiter Stellvertreter an seine Stelle. 
 
(2) Die Sitzungen der Gemeindevertretung sind grundsätzlich in folgender Reihenfolge durch-
zuführen: 
 

a) Eröffnung der Sitzung, 
 

b) Feststellung der Tagesordnung, 
 
c) Entscheidung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 BbgKVerf über eventuelle Einwendungen 

gegen die Niederschrift über den öffentlichen Teil der letzten Sitzung, 
 
d) ggf. Bericht des Hauptverwaltungsbeamten,  

 
e) ggf. Einwohnerfragestunde,22 

 
f) ggf. Behandlung der Anfragen von Mitgliedern der Gemeindevertretung, 
 
g) Behandlung der Tagesordnungspunkte des öffentlichen Teils der Sitzung, 

 
h) Entscheidung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 BbgKVerf über eventuelle Einwendungen  

gegen die Niederschrift über den nichtöffentlichen Teil der letzten Sitzung, 
 

i) Behandlung der Tagesordnungspunkte des nichtöffentlichen Teils der Sitzung, 
 

j) Schließung der Sitzung. 
 
 

§ 8 
Behandlung der Tagesordnungspunkte, Unterbrechung und Vertagung 

 
 
(1) Die Gemeindevertretung kann die Tagesordnungspunkte 

 
a) durch die Entscheidung in der Sache abschließen, 

 
21 Zahl der Arbeitstage einzufügen, in der in der jeweiligen Gemeinden eine sachgerechte Antwort vorbereitet 
werden kann.  
22 Die Einwohnerfragestunde könnte auch nach der Behandlung der Tagesordnungspunkte des nichtöffentlichen 
Teils der Sitzung angesetzt werden. 
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b) verweisen oder 
 
c) ihre Beratung vertagen. 

 
(2) Der Antrag auf Entscheidung in der Sache geht bei der Abstimmung dem Verweisungsan-
trag, dieser dem Vertagungsantrag vor. Wird einem Antrag stattgegeben, sind die bei der An-
tragstellung vorliegenden Wortmeldungen noch zuzulassen.  
 
(3) Der Vorsitzende kann die Sitzung der Gemeindevertretung unterbrechen. Auf Antrag von 
einem Drittel ihrer anwesenden Mitglieder oder einer Fraktion muss er die Sitzung unterbre-
chen. Bei einer weiteren Unterbrechung ist für den Antrag die Mehrheit der anwesenden Mit-
glieder der Gemeindevertretung erforderlich. Die Unterbrechung soll nicht länger als 15 Minu-
ten dauern. 
 
(4) Nach ...23 Uhr werden keine weiteren Tagesordnungspunkte aufgerufen. Der in der Bera-
tung befindliche Tagesordnungspunkt wird abschließend behandelt. Die Gemeindevertretung 
kann gemäß § 34 Abs. 6 der BbgKVerf mit der Mehrheit der anwesenden Mitglieder die Un-
terbrechung der Sitzung und deren Fortsetzung zur Behandlung der noch offenen Tagesord-
nungspunkte an einem anderen Termin beschließen (Fortsetzungssitzung). Der Beschluss muss 
Zeit und Ort der Fortsetzungssitzung bestimmen. Für die Fortsetzungssitzung erfolgt keine er-
neute Ladung. Soll keine Fortsetzungssitzung beschlossen werden, sind die noch nicht aufge-
rufenen Tagesordnungspunkte in der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung an vorderer 
Stelle auf die Tagesordnung zu setzen. 
 
 

§ 9 
Redeordnung 

 
(1) Reden darf nur, wer vom Vorsitzenden der Gemeindevertretung das Wort erhalten hat. 
Wortmeldungen erfolgen durch Handaufheben. 
 
(2) Der Vorsitzende erteilt das Wort nach der Reihenfolge der Wortmeldungen, soweit nicht 
mit Zustimmung des Redeberechtigten hiervon abgewichen wird. Das Wort zur Geschäftsord-
nung ist jederzeit zu erteilen und darf sich nur auf den in der Beratung befindlichen Tagesord-
nungspunkt beziehen. Es darf dadurch kein Redner unterbrochen werden. 
 
(3) Dem Hauptverwaltungsbeamten ist auch außerhalb der Reihe der Wortmeldungen jederzeit 
das Wort zu erteilen. 
 
 

§ 10 
Sitzungsleitung (§ 37 BbgKVerf) 

 
(1) Der Vorsitzende der Gemeindevertretung kann Redner, die vom Verhandlungsgegenstand 
abweichen, zur Sache rufen. 
 

 
23 Uhrzeit einfügen. 
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(2) Ist ein Gemeindevertreter in einer Sitzung dreimal zur Sache gerufen worden, so hat ihm 
der Vorsitzende das Wort zu entziehen und darf es ihm in derselben Aussprache zum selben 
Gegenstand nicht wieder erteilen. 
 
(3) Der Vorsitzende kann ein Mitglied der Gemeindevertretung zur Ordnung rufen, dessen Ver-
halten den ordnungsgemäßen Ablauf der Sitzung stört.   
 
(4) Ist ein Gemeindevertreter in einer Sitzung der Gemeindevertretung dreimal zur Ordnung 
gerufen worden, kann ihm der Vorsitzende für die Dauer der Sitzung das Wort entziehen oder 
ihn des Raumes verweisen. 

§ 11 
Abstimmungen (§ 39 BbgKVerf) 

 
(1) Grundsätzlich wird offen durch Handzeichen abgestimmt. Auf Verlangen eines Mitgliedes 
der Gemeindevertretung ist vor jeder Abstimmung der Antrag zu verlesen. Bei der offenen Ab-
stimmung stellt der Vorsitzende der Gemeindevertretung die Anzahl der Mitglieder fest, die  
 

a) dem Antrag zustimmen, 
 
b) den Antrag ablehnen  
 
oder 
 
c) sich der Stimme enthalten. 

 
Wird das Abstimmungsergebnis sofort nach der Abstimmung angezweifelt, so muss die offene 
Abstimmung vor Behandlung des nächsten Tagesordnungspunktes wiederholt werden.  
 
(2) Auf Verlangen von mindestens ...24 Mitgliedern der Gemeindevertretung oder einer Frak-
tion ist namentlich abzustimmen.   
 
(3) Liegen zu dem Tagesordnungspunkt Änderungs- und Ergänzungsanträge vor, wird zuerst 
über den Antrag abgestimmt, der von dem Antrag der Sitzungsvorlage am weitesten abweicht. 
Bei Änderungs- und Ergänzungsanträgen mit finanziellen Auswirkungen hat der den Vorrang, 
der Mehrausgaben oder Mindereinnahmen bewirkt. In Zweifelsfällen entscheidet der Vorsit-
zende der Gemeindevertretung.  
 
(4) Auf Antrag, der mit Stimmenmehrheit angenommen wurde, ist über einzelne Teile der Vor-
lage bzw. des Antrages gesondert abzustimmen. Über die Vorlage beziehungsweise den Antrag 
ist danach insgesamt zu beschließen. 
 
(5) Anträge zur Geschäftsordnung haben jederzeit den Vorrang und müssen vor Sachanträgen 
behandelt werden. 
 
 

§ 12 
Einzelwahlen und Gremienwahlen (§§ 40 und 41 BbgKVerf) 

 

 
24 Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung einfügen, auf deren Antrag namentlich angestimmt werden 
muss. Es wird empfohlen, auch Fraktionen ein solches Antragsrecht einzuräumen. 
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(1) Zur Vorbereitung und Durchführung von geheimen Wahlen ist aus der Mitte der Gemein-
devertretung ein aus …25 Personen bestehender Wahlausschuss zu bilden. 
 
(2) Hat die Gemeindevertretung eine einzelne Person zu bestellen oder vorzuschlagen, wird 
diese nach § 40 BbgKVerf gewählt, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. 
 
(3) Hat die Gemeindevertretung mehrere Mitglieder eines Gremiums zu bestellen oder vorzu-
schlagen, werden die Mitglieder und ihre Stellvertreter nach § 41 BbgKVerf gewählt, soweit 
gesetzlich nichts anderes bestimmt ist oder die Gemeindevertretung einstimmig ein anderes 
Verfahren beschließt. 
 
(4) Der Vorsitzende der Gemeindevertretung gibt das vom Wahlausschuss festgestellte Ergeb-
nis der Wahl bekannt. 
 
 

§ 13 
Niederschrift (§ 42 BbgKVerf) 

 
(1) Der Hauptverwaltungsbeamte ist für die Niederschrift verantwortlich. Er bestimmt den Pro-
tokollführer. 
 
(2) Die Sitzungsniederschrift muss enthalten: 
 

a) Angaben über die Art der Sitzung, insbesondere, ob es sich um eine Präsenz-, 
Hybrid-, Video- oder Audiositzung handelt, 
 

b) die Zeit und den Ort der Sitzung, 
 

c) die Namen der Teilnehmenden, sowie der entschuldigt und ohne Entschuldigung  
abwesenden  Mitglieder der Gemeindevertretung, 

 
d) die Tagesordnung einschließlich der Angabe, welche Tagesordnungspunkte in 

öffentlicher und welche in nicht-öffentlicher Sitzung behandelt wurden, 
 

e) den vollständigen Wortlaut der Anträge und Beschlüsse, 
 

f) die Ergebnisse der Wahlen und Abstimmungen,  
 

g) das Abstimmungsverhalten jedes Mitgliedes der Gemeindevertretung, das dies 
verlangt (§ 42 Abs. 2 BbgKVerf),  

 
h) bei namentlicher Abstimmung das Abstimmungsverhalten der einzelnen Mit-

glieder der Gemeindevertretung  
 

und  
 

i) die Namen der wegen Befangenheit an Beratung oder Entscheidung zu einzel-
nen Tagesordnungspunkten nicht mitwirkenden Mitglieder der Gemeindevertre-
tung. 

 
25 Anzahl der Mitglieder des Wahlausschusses einfügen. 
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(3) Angelegenheiten, die in nichtöffentlicher Sitzung behandelt wurden, sind gesondert zu pro-
tokollieren. 
 
(4) Die Sitzungsniederschrift ist innerhalb von ...26 Tagen nach der Sitzung, spätestens zur 
nächsten ordentlichen Sitzung  vorzulegen. 
 
(5) Soweit nicht im Einzelfall aus Gründen des öffentlichen Wohls oder zur Wahrung von 
Rechten Dritter etwas anderes beschlossen wird, wird die Öffentlichkeit über den wesentlichen 
Inhalt der Beschlüsse der Gemeindevertretung unterrichtet. Dies erfolgt durch einen zusam-
menfassenden, nicht den wörtlichen Beschluss wiedergebenden, Bericht, der im „Amtsblatt 
…27“ veröffentlicht wird. 

 
alternativ 

 
… der in den in § ...28 der Hauptsatzung der Gemeinde …29 vom ... aufgeführten Bekanntma-
chungskästen ausgehängt wird.  
 

alternativ 
 
der auf der Internetseite der Gemeinde … 30veröffentlicht wird. 
 

alternativ 
 
im Sitzungsmanagementsystem der Gemeinde …31 veröffentlicht wird. 

 
 

§ 14 
Bild- und Tonaufzeichnungen (§ 36 Abs. 3 BbgKVerf) 

 
(1) Bild- und Tonübertragungen und Bild- und Tonaufzeichnungen der öffentlichen Sitzungen 
der Gemeindevertretung durch Presse, Rundfunk und ähnliche Medien sind grundsätzlich zu-
lässig.  
(2) Absatz 1 gilt für von der Gemeindevertretung selbst veranlasste Bild- und Tonübertragun-
gen sowie Bild- und Tonaufzeichnungen entsprechend. 
 
(3) Zur Erleichterung der Fertigung der Sitzungsniederschrift sind Tonaufzeichnungen der voll-
ständigen Sitzung zulässig. Sie sind gemäß § 42 Abs. 3 Satz 4 BbgKVerf  zu löschen, nachdem 
die Niederschrift vorgelegen hat und über etwaige Einwendungen gegen die Niederschrift ent-
schieden wurde.  

 
(4) Bild- und Tonaufzeichnungen zu anderen als in den Absätzen 1 bis 3 genannten Gründe nur 
zulässig, wenn alle anwesenden Mitglieder der Gemeindevertretung zustimmen. 

 

 
26 Anzahl der Tage einfügen, innerhalb der regelmäßig die Sitzungsniederschrift den Mitgliedern zugeleitet wer-
den soll. 
27 Titel des Amtsblattes einfügen. 
28 Bestimmung der Hauptsatzung einfügen. 
29 Namen der Gemeinde einfügen. 
30 Internetadresse angeben. 
31 Internetadresse des Sitzungsmanagementsystems angeben 
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§ 15 

Fraktionen (§ 32 BbgKVerf) 
 
(1) Fraktionen sind Vereinigungen von Mitgliedern der Gemeindevertretung. Eine Fraktion 
muss gemäß § 32 BbgKVerf mindestens aus 32 Mitgliedern bestehen. Fraktionen wirken gemäß 
§ 32 Abs. 2 Satz 1 BbgKVerf an der Willensbildung und Entscheidungsfindung in der Gemein-
devertretung mit.  
 
(2) Die Fraktionen haben dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung von ihrer Bildung unver-
züglich schriftlich Kenntnis zu geben. Die Mitteilung hat die genaue Bezeichnung der Fraktion, 
die Namen des Fraktionsvorsitzenden, seiner Stellvertreter sowie aller der Fraktion angehören-
den Gemeindevertreter zu enthalten. Die einer Fraktion zustehenden Rechte kann sie nach Zu-
gang der Mitteilung nach Satz 2 wahrnehmen. Veränderungen sind dem Vorsitzenden stets un-
verzüglich schriftlich mitzuteilen. 
 
 

Zweiter Abschnitt  
Ausschüsse der Gemeindevertretung (§§ 44 ff. BbgKVerf) 

 
 

§ 16 
Fachausschüsse (§§ 44 BbgKVerf) 

 
(1) Die Gemeindevertretung bildet zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse und zur Kontrolle der 
Verwaltung aus ihrer Mitte gemäß § 44 Abs. 1 BbgKVerf folgende ständige Ausschüsse (Fach-
ausschüsse): 

 
a) den ..33ausschuss,  
 
b) den ...ausschuss sowie   
 
... 

 
(2) Die Zahl der Sitze beträgt jeweils  ...34.  
 
(3) Die Gemeindevertretung beruft in jeden Ausschuss …35 sachkundige Einwohner.  
 
 

§ 17 (§ 44 BbgKVerf) 
Verfahren in den Ausschüssen 

 
(1) Für Geschäftsgang und Verfahren der von der Gemeindevertretung gemäß § 44 BbgKVerf 
gebildeten Ausschüsse gelten die Vorschriften des Ersten Abschnittes sinngemäß, soweit nicht 
gesetzlich oder in den folgenden Absätzen eine andere Regelung getroffen wird. 
 

 
32 Bei Regelung der Mindestfraktionsstärke in der Hauptsatzung ist Satz 2 entbehrlich, sonst Mindestanzahl ein-
fügen.   
33  Bezeichnung des Ausschusses einfügen. 
34 Zahl der Sitze einfügen. 
35 Anzahl der jedem Ausschuss angehörenden sachkundigen Einwohner einfügen. 
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(2) Die Öffentlichkeit soll über Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen der Ausschüsse durch 
Aushang in den in § … 36Abs. … der Hauptsatzung der Gemeinde …37 vom ...38 aufgeführten 
Bekanntmachungskästen39 unterrichtet werden. 

 
alternativ 

 
… durch  Mitteilung im „Amtsblatt ...40.“ unterrichtet werden.  
 

alternativ 
 

… durch Veröffentlichung auf der Internetseite … der Gemeinde … 
 

(3) Gemäß § 44 Abs. 3 Satz 2 der BbgKVerf können die Rechte nach § 39 Abs. 2 Nr. 1 BbgK-
Verf und § 35 Abs. 1 Satz 2 der BbgKVerf auch von mindestens zwei stimmberechtigten Aus-
schussmitgliedern geltend gemacht werden. 
 
 

Dritter Abschnitt 
Hauptausschuss (§§ 49 f. BbgKVerf) 

 
 

§ 18 
Hauptausschuss (§§ 49 f. BbgKVerf) 

 
(1) Für Geschäftsgang und Verfahren des Hauptausschusses gelten die Vorschriften des Zwei-
ten Abschnittes entsprechend, soweit nicht gesetzlich oder in den folgenden Absätzen eine an-
dere Regelung getroffen wird. 
 
(2) Der Hauptausschuss tritt in der Regel an jedem ... 41 zu einer Sitzung zusammen. Die Ladung 
muss den Mitgliedern mindestens ... volle Tage vor dem Sitzungstag, der Tag der Absendung 
nicht mitgerechnet, zugehen.  
 

alternativ 
 
(2) Der Hauptausschuss tritt in der Regel an den von der Gemeindevertretung im Sitzungsplan 
für das Kalenderjahr bestimmten Tagen zusammen. 
 
(3) Die Beschlüsse des Hauptausschusses oder deren wesentlicher Inhalt sind entsprechend der 
Regelung für die Beschlüsse der Gemeindevertretung der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, 
soweit nicht im Einzelfall aus Gründen des öffentlichen Wohls oder zur Wahrung von Rechten 
Dritter etwas anderes beschlossen wird. 
 
 

Vierter Abschnitt 
Ausschüsse nach besonderen Rechtsvorschriften, Ortsteile 

 
36 Bestimmung der Hauptsatzung einfügen. 
37 Namen der Gemeinde einfügen. 
38 Datum der Ausfertigung der Hauptsatzung einfügen. 
39 Art und Weise der Unterrichtung bestimmen. 
40 Titel des Amtsblattes einfügen. 
41 Ggf. bestimmten Tag des Monats angeben. 
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§ 19  

Ausschüsse nach besonderen Rechtsvorschriften 
 
Die Bestimmungen des zweiten Abschnitts sind sinngemäß auch auf solche Ausschüsse der 
Gemeinde anzuwenden, die auf besonderen Rechtsvorschriften beruhen, soweit diese Vor-
schriften nichts anderes bestimmen. 
 

§ 20 
Ortsbeiräte und Ortsvorsteher (§§ 46, 47 BbgKVerf) 

 
(1) Diese Geschäftsordnung gilt für den Ortsbeirat entsprechend, soweit der Ortsbeirat  in einer 
eigenen Geschäftsordnung nichts Abweichendes regelt.  
 
(2) Jeder Ortsvorsteher ist zu allen öffentlichen oder nichtöffentlichen Sitzungen der Gemein-
devertretung und ihrer Ausschüsse zu laden, in denen Gegenstände behandelt werden, die Be-
lange seines Ortsteils berühren. 
  
 

Fünfter Abschnitt 
Schlussbestimmungen 

 
§ 21 

Geschlechtsspezifische Formulierungen 
 
Sind in dieser Geschäftsordnung aus Gründen der Lesbarkeit und Verständlichkeit Funktionen 
mit einem geschlechtsspezifischen Begriff bezeichnet, beschreibt dieser Begriff die Funktion 
stets unabhängig von der Geschlechtsidentität der sie bekleidenden Person und gilt die jeweilige 
Bestimmung für das jeweils andere Geschlecht gleichermaßen und sind alle Geschlechteriden-
titäten einbezogen. 

 
§ 22 

Inkrafttreten 
 
Die Geschäftsordnung tritt am Tage nach der Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung 
in Kraft.  
 
..., ... 
(Ort, Datum) 
 
 
... 
Unterschrift des Vorsitzenden der Gemeindevertretung 
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Anmerkungen zum Muster einer Geschäftsordnung für eine Gemeindevertretung im 
Land Brandenburg 
 
 
Zu § 1 – Gemeindevertreter 
 
1. Es handelt sich um eine freiwillige Regelung. Absatz 1 erinnert an die Pflichten der Gemein-
devertreter.  

 
2. Absatz 2 verpflichtet die Gemeindevertreter im Verhinderungsfall, sich beim Vorsitzenden 
zu entschuldigen bzw. bei Sitzungen der Ausschüsse einen Stellvertreter zu benachrichtigten. 
 
 
Zu § 2 - Einberufung der Gemeindevertretung (zu § 34 BbgKVerf) 
 
1. § 34 Abs. 5 BbgKVerf bestimmt als Pflichtinhalt einer Geschäftsordnung die Form der Ein-
berufung, die auch elektronisch sein kann, die regelmäßige Ladungsfrist und die, den dringen-
den Angelegenheiten vorbehaltene, vereinfachte Einberufung unter verkürzter Ladungsfrist.  
Bei der vereinfachten Einberufung sind solche dringlichen Angelegenheiten in den Blick zu 
nehmen, die nicht bis zu einer mit regelmäßiger Ladungsfrist einzuberufenden Sitzung aufge-
schoben werden können und andernfalls im Wege einer Eilentscheidung (vgl. § 58 BbgKVerf) 
entschieden werden müssten. Die Gemeindevertretung kann in der Geschäftsordnung festlegen, 
innerhalb welcher Frist die Gemeindevertretung in dringenden Angelegenheiten vereinfacht 
einberufen werden kann.  
 
2. Die Zugangsfiktion des Abs. 1 Satz 4 ist nicht zwingend, aber zweckmäßig, weil sie die 
Anforderungen an den Nachweis der ordnungsmäßigen Ladung erleichtert. 
 
 
Zu § 3 - Tagesordnung der Gemeindevertretung (zu § 35 BbgKVerf) 
 
1. Wegen § 35 Abs. 1 Satz 2 BbgKVerf ist als Pflichtinhalt einer Geschäftsordnung eine Frist 
für die Aufnahme von Beratungsgegenständen in die Tagesordnung der Gemeindevertretung 
vorzusehen. Bei der Bemessung der Frist sollten die erforderlichen Vorbereitungsarbeiten für 
die Erstellung von Ladung und Tagesordnung berücksichtigt werden.  
 
2. Das Muster ergänzt die bisherige Schriftform durch die elektronische Form. Damit wird dem 
Vorsitzenden die Prüfung der Voraussetzungen des § 35 Abs. 1 BbgKVerf erleichtert.  
 
 
Zu § 4 - Zuhörer (zu § 36 BbgKVerf) 
 
Es handelt sich um eine freiwillige Regelung der Geschäftsordnung, die den Zugang zur Sit-
zung ordnet. Sitzungsleitung und Hausrecht des Vorsitzenden folgen schon aus § 37 BbgKVerf 
und werden in § 7 des Musters wiedergegeben.  
 
 
Zu § 5 - Einwohnerfragestunde; Anhörung von Betroffenen und Sachverständigen 
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1. Nach § 13 Abs. 1 Satz 5 BbgKVerf sind die Formen der Einwohnerbeteiligung in der Haupt-
satzung der Gemeinde zu regeln. Einzelheiten können auch in einer gesonderten Satzung gere-
gelt werden. In der Geschäftsordnung bleibt daher nur noch Raum, den Zeitpunkt der Einwoh-
nerfragestunde in den Sitzungsablauf einzuordnen.  
 
2. Im Land Brandenburg hat sich die überwiegende Praxis herausgebildet, die Einwohnerfra-
gestunde zu Beginn der Sitzung vor der Behandlung der Sachanträge durchzuführen. Ein Zeit-
punkt am Ende des öffentlichen oder auch nach dem nichtöffentlichen Teil ist aber zulässig. 
Mitglieder der Gemeindevertretung sind nach der Rechtsprechung des OVG Münster (Urteil 
vom  18. August 1989 - 15 A 1473/87 -, NVwZ 1990, S. 185) nicht berechtigt, sich an der 
Fragestunde für Einwohner mit Anfragen zu beteiligen, die über ihre persönlichen Angelegen-
heiten hinausgehen. 
 
3. Werden nach Absatz 2 betroffene Einwohner oder Sachverständige nach gesondertem Be-
schluss zu einzelnen Tagesordnungspunkten gehört, muss sichergestellt sein, dass die Anhö-
rung vor Beginn der Beratung und Abstimmung über den Beratungsgegenstand beendet ist, um 
die Gemeindevertreter in ihrer Entscheidung nicht zu beeinflussen. 
 
 
Zu § 6 - Anfragen der Mitglieder der Gemeindevertretung (§ 29  Abs. 2  BbgKVerf) 
 
Die Geschäftsordnung kann vorsehen, dass die Gemeindevertreter ihr oder sein Auskunftsrecht 
nach § 29 Abs, 1 auch im Rahmen eines regelmäßigen Tagesordnungspunktes in der Sitzung 
der Gemeindevertretung wahrnehmen kann. Das Verlangen auf Auskunft wegen § 29 Abs. 1 
Satz 3 BbgKVerF soll unter Darlegung des konkreten Anlasses begründet werden. § 29 Abs. 1 
Satz 4 ist zu beachten. Es handelt sich um eine freiwillige Geschäftsordnungsregelung. Ge-
meindevertretern bleibt es unbenommen, weiterhin schriftliche Anfragen einzureichen.  
 
 
Zu § 7 - Sitzungsablauf  
 
1. Es handelt sich um eine freiwillige Regelung, die zum einen das Hausrecht des Vorsitzenden 
wiedergibt, seine Stellvertretung regelt und mit Absatz 2 den Sitzungsverlauf ordnen soll.  
 
2. Wegen der in § 38 Abs. 1 Satz 2 BbgKVerf enthaltenen Fiktion der Beschlussfähigkeit der 
Gemeindevertretung ist zu Beginn der Sitzung nicht mehr regelmäßig die Beschlussfähigkeit 
der Vertretung durch den Vorsitzenden festzustellen.    
 
 
Zu § 8 - Behandlung der Tagesordnungspunkte, Unterbrechung und Vertagung 
 
1. Es handelt sich um eine freiwillige Regelung. Sie regelt die Behandlung der Tagesordnungs-
punkte und die Abstimmungsfolge bei unterschiedlichen Anträgen.  
 
2. Absatz 3 regelt die Unterbrechung und Vertagung der Sitzung.  
 
3. Absatz 4 greift die in § 36 Abs. 1 BbgKVerf ausdrücklich angesprochene „Fortsetzungssit-
zung“ auf. Es ist denkbar, dass der Beschluss über eine Fortsetzungssitzung an eine bestimmte 
Sitzungsdauer geknüpft wird (z. B. „nach einer Dauer von fünf Stunden“).  
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Zu § 9 - Redeordnung 
 
Es handelt sich um eine freiwillige Regelung mit den üblichen Regelungen der Redeordnung. 
Anträge zur Geschäftsordnung gehen anderen Wortmeldungen vor.  
 
 
Zu § 10 - Sitzungsleitung (zu § 37 BbgKVerf) 
 
1. Es handelt sich um eine freiwillige Regelung. Es werden folgende Abstufungen der Ord-
nungsmaßnahmen vorgesehen: Ruf zur Sache, Ordnungsruf, Ausschluss aus der Sitzung. 
 
2. Die Verweisung aus dem Sitzungsraum sollte das letzte Mittel sein. Die Verhängung eines 
Ordnungsgeldes oder den Entzug der Sitzungsentschädigung lässt die BbgKVerf weiterhin 
nicht zu.  
 
 
Zu § 11 - Abstimmungen (zu § 39 BbgKVerf) 
 
Nach § 39 Abs. 1 Satz 3 BbgKVerf hat die Geschäftsordnung die Zahl der Gemeindevertreter 
genau zu bestimmen (Quorum), auf deren Antrag eine namentliche Abstimmung durchzuführen 
ist (Pflichtinhalt). Die geheime Abstimmung lässt die BbgKVerf nicht  zu.  
 
 
Zu § 12 - Geheime Wahlen (zu §§  40 und bis 41 BbgKVerf) 
 
§§ 40 und 41 BbgKVerf regeln Einzel- und Gremienwahlen. Raum für substanzielle Regelun-
gen in der Geschäftsordnung besteht seither nicht mehr.  
 
 
Zu § 13 - Niederschrift (zu § 42 BbgKVerf) 
 
1. Der vorgesehene Umfang der Niederschrift wiederholt und ergänzt den zwingenden Min-
destinhalt nach § 42 Abs. 1 BbgKVerf.  
 
2. Wegen § 42 Abs. 3 Satz 1 BbgKVerf ist die Niederschrift vom Vorsitzenden der Gemeinde-
vertretung zu unterzeichnen und zur nächsten ordentlichen Sitzung vorzulegen. § 13 Absatz 4 
des Musters bestimmt dies als Grenze und sieht eine frühere Versendung an die Mitglieder vor.  
 
 
Zu § 14 - Bild- und Tonaufzeichnungen (zu § 36 Abs. 3 BbgKVerf) 
 
Nach der ausdrücklichen Bestimmung des § 36 Abs. 3 BbgKVerf kann die Zulässigkeit von 
Ton- und Bildübertragungen sowie von Ton- und Bildaufzeichnungen durch Presse, Rundfunk 
und ähnliche Medien in der Geschäftsordnung geregelt werden. Gleiches gilt für die von der 
Vertretung selbst veranlassten Ton- und Bildübertragungen bzw. -aufzeichnungen. Es wird vor-
geschlagen, Ton- und Bildaufzeichnungen grundsätzlich ohne Einschränkung zuzulassen. Die 
BbgKVerf lässt andere Regelungen zu. Wird keine Regelung in der Geschäftsordnung getrof-
fen, sind Ton- und Bildaufzeichnungen nur zulässig, wenn alle anwesenden Mitglieder der Ge-
meindevertretung zustimmen (§ 36 Abs. 3 BbgKVerf). 
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Zu § 15 - Fraktionen (zu § 32 BbgKVerf) 
 
1. Die Bestimmung regelt als Pflichtinhalt die näheren Einzelheiten über die Bildung der Frak-
tionen. Es wird eine schriftliche Mitteilung über die Fraktionsbildung an den Vorsitzenden der 
Vertretung verlangt.  
 
2. Die besonderen Rechte und Pflichten der Fraktionen folgen aus Einzelbestimmungen dieser 
Geschäftsordnung bzw. unmittelbar aus der BbgKVerf.  
 
 
Zu § 16 - Fachausschüsse (zu § 44 BbgKVerf) 
 
Die Bestimmung führt als freiwilligen Inhalt nachrichtlich die von der Vertretung gebildeten 
Ausschüsse auf. Ausschüsse können jederzeit von der Vertretung aufgelöst und neu gebildet 
werden (§ 44 Abs. 6 BbgKVerf). Eine Aufnahme in die Geschäftsordnung ist daher keine Vo-
raussetzung einer Ausschussbildung. 
 
 
Zu § 17 - Verfahren in den Ausschüssen (zu § 44 BbgKVerf) 
 
§ 44 Abs. 9 Satz 1 BbgKVerf nimmt § 39 Abs. 3 und § 43 Abs. 4 BbgKVerf von der entspre-
chenden Anwendung für das Verfahren der nach § 44 BbgKVerf gebildeten Ausschüsse aus. 
Die Bestimmung trifft eine Regelung über die Information der Öffentlichkeit über die Aus-
schusssitzungen.  
  
 
Zu § 18 - Hauptausschuss (zu §§ 49, 50 BbgKVerf) 
 
Für das Verfahren des Hauptausschusses gelten gemäß § 50 Abs. 4 BbgKVerf die Bestimmun-
gen des § 44 für Ausschüsse entsprechend mit der Maßgabe, dass §§ 36 Abs. 1 und § 39 Abs. 
3 BbgKVerf anzuwenden sind. Der Hauptverwaltungsbeamte hat also Zeit, Ort und Tagesord-
nung der Sitzung des Hauptausschusses entsprechend den Regelungen der Hauptsatzung öf-
fentlich bekanntzumachen. Ferner sind die Beschlüsse des Hauptausschusses oder deren we-
sentlicher Inhalt der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, soweit nicht im Einzelfall aus Grün-
den des öffentlichen Wohls oder zur Wahrung von Rechten Dritter etwas anderes beschlossen 
wird. Als zur Entscheidung berufenes Organ wird der Hauptausschuss in kürzeren Abständen 
regelmäßig zusammentreten. Daher kann die Geschäftsordnung die Abstände in der Weise fest-
legen, dass ein regelmäßiger Sitzungstag genannt wird. Die Ladungsfristen können dadurch 
kürzer sein, als die für die Gemeindevertretung festgesetzten. Andere Regelungen sind zulässig. 
 
 
Zu § 19 - Ausschüsse nach besonderen Rechtsvorschriften 
 
Die Bestimmung regelt das Verfahren in Ausschüssen, die nach besonderen Rechtsvorschriften 
gebildet werden. Bei Bedarf könnten an dieser Stelle auch Regelungen aufgenommen werden, 
die das Verfahren in Beiräten der Gemeinde betreffen, soweit dies nicht an anderer Stelle gere-
gelt ist (z. B. in der Hauptsatzung). 
 
 
Zu § 20 - Ortsbeiräte und Ortsvorsteher (zu §§ 46, 47 BbgKVerf)  
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1. Die Geschäftsordnung der Gemeindevertretung gilt wegen der ausdrücklichen Neuregelung 
des § 46 Abs. 7 Satz 4 BbgKVerf nunmehr für den Ortsbeirat entsprechend, soweit der Orts-
beirat in einer eigenen Geschäftsordnung nichts Abweichendes regelt. Für Spezialregelungen 
für den Ortsbeirat dürfte damit in der Geschäftsordnung der Gemeindevertretung kein Raum 
mehr sein.  
 
2. Absatz 2 stellt das Anhörungsrecht der Ortsvorsteher durch die Gemeindevertretung sicher.  
 
 
Zu § 21 - Geschlechtsspezifische Formulierungen 
 
Die Einfügung erfolgt wegen der sprachlichen Gleichstellung,  
 
 
Zu § 22 - Inkrafttreten 
 
Da die Geschäftsordnung nur organisationsinternes Recht der Vertretungskörperschaft regelt, 
unterliegt sie nicht den Formvorschriften für gemeindliche Satzungen und bedarf daher zu ihrer 
Wirksamkeit keiner öffentlichen Bekanntmachung.  


